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Sehr geehrte Kunden der Elektra, 
 

diese Preise der Allgemeinen Versorgung werden von uns 6 Wochen vor in Kraft treten 
veröffentlicht! 
Sie kommen für sie jedoch nicht zur Abrechnung! 
 

Unsere Angebote für die Sondertarife (Power Treue etc.) gehen Ihnen in bewährter Weise 
auf dem Postweg zu. 
 

Auch Neukunden senden wir diese deutlich günstigeren Tarife gerne zu. 
 

Mit freundlichen Grüßen, Ihre Elektra Pinzberg! 
 
 

Allgemeiner Tarif/ Grundversorgungstarif/ Ersatzversorgung ab 01-01-2020 
 

   Nettopreise 
(ohne MwSt.) 

Bruttopreise 
(incl. 19% MwSt.) 

Allgemeiner Tarif GVV     
     
Arbeitspreis Eintarif ET Cent/kWh  25,60 30,46 
Arbeitspreis Doppeltarif HT Cent/kWh  26,53 31,57 
                                       NT Cent/kWh  24,12 28,70 
 

Für unsere obigen Tarife gilt zusätzlich: 
Nettopreise 

(ohne MwSt.) 
Bruttopreise 

(incl. 19% MwSt.) 

Grundpreis je Zähler Eintarif ET €/Jahr  105,00 124,95 

Grundpreis je Zähler Doppeltarif €/Jahr  127,00 151,13 

Hochtarifzeiten (HT): Montag – Freitag von 06:00-22:00 Uhr und Samstag von 06:00 – 13:00 Uhr! 

 
Die Netto- Arbeitspreise enthalten bereits die Konzessionsabgabe an die Gemeinde in Höhe von 0,61 im Nachttarif und 
1,32 Cent/kWh im Hochtarif für sonstige Stromlieferungen und die Stromsteuer von 2,05 Cent/ kWh und zusätzlich: 
 

 
Art der Steuer oder Abgabe: 

 
2019 

 
2020 

Veränderung 
in Cent/kWh: 

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG): 
Förderung der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien 
 

6,405 6,756 +0,351 

§ 19 Netzumlage: 
Teilweise Befreiung der Industrie von den Transportkosten des Stroms 
  

0,305 0,358 +0,053 

§ 17 Offshore- „Haftungsumlage“: 
Entschädigungszahlungen für abgeregelte EEG-Anlagen (z.B. Offshore Windkraft) 
 

0,416 0,416 0,000 

§ 18 „Umlage abschaltbare Lasten“: 
Finanzierung der Bereitstellung von Abschaltlasten 
 

0,005 0,007 0,002 

Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG): 
Förderung von Anlagen die Wärme und Strom erzeugen, transportieren und speichern. 
 

0,280 0,226 -0,054 

 

Netzentgelte: 
Für den Transport der Energie nach und in Pinzberg 
 

6,17 6,96 +0,790 

Summe: 13,58 14,72 NETTO:  +1,14  

 
 
Seit dem 1. November 2013 erreichen Sie uns bei Stromausfällen unter folgender Rufnummer: 
 
Notfall-/Entstörungsdienst, abends und am Wochenende: 
 
    09194-7391-0 Stadtwerke Ebermannstadt 
 
Montag bis Freitag - jeweils von 17:00 Uhr am Abend  bis um 07:00 Uhr am Morgen - sowie 
an Wochenenden und an gesetzlichen Feiertagen! 
 
Während der Geschäftszeiten erreichen Sie uns weiterhin unter der 09133-5260!  


